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Keine Reform des konstitutionellen Parlamentsrechts:
Kenias gescheiterte Building Bridges Initiative als eine
institutionenpolitisch verpasste Chance?

Danny Schindler”

Abstract

Following the handshake between President Uhuru Kenyatta and his main contender Raila
Odinga in 2018, the Building Bridges Initiative (BBI) was launched to unite the country
and improve governance. As a main outcome, a proposal to amend the 2010 constitution
was introduced in 2020. However, on 31 March 2022 the Supreme Court declared the
BBI unconstitutional since Kenyatta had opted to alter Kenya’s highest law by means of a
popular initiative under Article 257 which is the preserve of ordinary citizens. Against the
background of this failure for procedural reasons, the paper evaluates the initiative’s most
important proposals in the realm of constitutional parliamentary law, i.e. the introduction
both of a prime minister and the office of the leader of the opposition. For that purpose,
the reform coalition’s own claims and intentions serve as a yardstick. The analysis yields
mixed results. While the court’s verdict plainly provides proof that the rule of law prevails,
it is more difficult to speak of a missed opportunity to readjust the political system’s design.
The executive extension hardly mitigates the winner-takes-all principle that centres around
the presidency. It neither shows real interest in more inclusive politics. Constitutionalizing
the chief opposition post might be more welcomed even though its selection rule holds po-
tential for conflict. It reduces the stakes of elections by giving greater weight to this office
which might serve as consolation prize but also stands as symbol of democratic tolerance.
In general, failed attempts to revise the supreme law merit more attention since they are
part and parcel of a country’s constitutional politics and, hence, form the background for
future reforms.

Am 31. Mirz 2022 scheiterte der als Building Bridges Initiative (kurz BBI) bekannt gewor-
dene Versuch, die kenianische Verfassung umfassend zu reformieren. Nachdem die Initiati-
ve zuvor bereits vom erstinstanzlich zustindigen High Court sowie dem Court of Appeal
als Berufungsgericht beanstandet worden war, kam der Supreme Court als hochste recht-
sprechende Instanz zu einem im Kern dhnlichen Urteil: In einer in Radio und Fernsehen

* Dr. Danny Schindler ist Direktor des Instituts fiir Parlamentarismusforschung, Berlin (Kontakt:
schindler@iparl.de).
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iibertragenen, sechsstiindigen Urteilsverkiindung wurde die angestrengte Reform fiir verfas-
sungswidrig erklért, vor allem da dem amtierenden Prisidenten Uhuru Kenyatta, der sie
maBgeblich vorangetrieben hatte, kein konstitutionelles Initiativrecht zustehe.! Das keniani-
sche Verfassungsgericht trat damit erneut folgenreich als Gegengewicht der Exekutive in
Erscheinung. Unter weltweiter Beachtung hatte es beispielsweise 2017 die Prasidentenwahl
zum Nachteil Kenyattas annulliert (der die Wiederholungswahl aufgrund eines Boykotts der
Opposition aber miihelos gewann).

Das prozedurale Scheitern der Verfassungsinitiative nimmt der Beitrag zum Anlass,
deren Inhalte und ihre moglichen Auswirkungen auf das Regierungssystem néher zu be-
trachten. Nachgegangen wird der Frage, wie die beiden wichtigsten Anderungsvorschlige
im Bereich des konstitutionellen Parlamentsrechts> — Einfiihrung der Position des Premier-
ministers, Konstitutionalisierung der Position des Oppositionsfithrers — zu bewerten sind
(Kapitel D). Wurde hier institutionenpolitisch eine Chance vertan? Als Mafstab fiir die
Einordnung kdnnen die Anspriiche der Reforminitiatoren dienen. Zudem wird teilweise
eine afrikanische Vergleichsperspektive eingenommen. Eine verfassungspolitische Analyse
ist auch deswegen angezeigt, weil nicht von einem endgiiltigen Reformende auszugehen ist,
der an Verfahrensfehlern gescheiterte Prozess kiinftig also in materiell dhnlichem Gewand
wieder aufgenommen werden kann.> Zuniichst werden aber Ausgangspunkt und Inhalt der
Reforminitiative (Kapitel A) sowie deren gerichtliches Scheitern (B) beleuchtet und der
Reformprozess im politischen Kontext verortet (C).

1 Abdi Latif Dahir, Kenya Court Rules Leader Cannot Push Amendments, in: New York Times vom
1. April, S. 14.

2 Das Parlamentsrecht speist sich aus mehreren Quellen. Neben der Verfassung (der rechtshierar-
chisch die grofite Bedeutung zukommt) wird tiblicherweise verwiesen auf Gesetze, die Parlaments-
geschéftsordnung und parlamentarische Gebrauche. Vgl. Norbert Achterberg, Parlamentsrecht, Tii-
bingen 1984, S. 38ff.; Klaus von Beyme, Die parlamentarische Demokratie. Entstehung und Funkti-
onsweise 1789 — 1999, Opladen 1999, S. 185f.

3 Auch bei der Prisidentschaftswahl im August 2022 spielte die gescheiterte Reforminitiative eine
(untergeordnete) Rolle. Im Wahlprogramm des Parteienbiindnisses von William Ruto (Kenya
Kwanza Alliance) findet sich der Hinweis, dass dieser die BBI im Gegensatz zu seinem Kontrahen-
ten Raila Odinga nicht fortfiihren werde. Mit dem knappen Sieg Rutos ist eine Anderung in der ak-
tuellen Wahlperiode also zundchst einmal weniger wahrscheinlich geworden. Siehe Kenya Kwanza
Alliance, The Plan. The Bottom Up Economic Transformation Agenda 2022-2027, S. 57, https://ud
a.ke/site/ (zuletzt eingesehen am 4. August 2022). Jiingst hat sich Ruto in einem présidentiellen
Memorandum allerdings fiir die — hier relevante — verfassungsrechtliche Etablierung des Oppositi-
onsfithrungsamtes stark gemacht; http://www.parliament.go.ke/node/18673 (zuletzt eingesehen am
29. Mirz 2023).
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A. Ausgangspunkt und Inhalte der Reforminitiative
1. Die Building Bridges Initiative als umfassendes gesellschaftliches Reformwerk

2018 kam es zu einer Offentlichkeitswirksam vollzogenen Aussdhnung zwischen Prisident
Kenyatta und dessen langjdhrigem Rivalen und prominentesten Kopf der Opposition,
Raila Odinga. Beider Schulterschluss ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die
vergangenen Présidentschaftswahlen, in denen Odinga jeweils unterlag, von Manipulations-
vorwiirfen und zum Teil schweren Ausschreitungen begleitet worden waren.* So starben bei
biirgerkriegséhnlichen Unruhen nach dem Urnengang 2007 mehr als 1000 Menschen. Und
nach der Wahl 2017 rief sich Odinga angesichts massiver Félschungsvorwiirfe zum ,,Prisi-
denten des Volkes* aus, bevor er die vom Supreme Court angeordnete Wiederholungswahl
boykottierte. Gestalt nahm das iiberraschende Kooperationsversprechen in der alsbald ins
Werk gesetzten Initiative ,,Building Bridges to a United Kenya: from a nation of blood ties
to a nation of ideals* an.’

Dazu wurde zunichst eine Advisory Presidential Taskforce mit der Ausarbeitung eines
umfassenden Pakets an Reformvorschlidgen zur Stirkung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts in neun thematischen Bereichen betraut (National Ethos; Responsibilities and Rights;
Ethnic Antagonism and Competition; Inclusivity; Divisive Elections; Shared Prosperity;
Safety and Security; Corruption; Devolution). Der im November 2019 verdffentlichte Be-
richt diente als Grundlage flir anschlieBende landesweite Konsultationen, die von einem
vom Prisidenten ernannten Steuerungskomitee durchgefiihrt wurden. Knapp ein Jahr spa-
ter, im Oktober 2020, erfolgte die Vorstellung des Schlussberichts, der zahlreiche einfach-
gesetzliche und verfassungsrechtliche Reformvorschlidge enthielt. Im Nachgang wurde ab-
schlieBend der geplante Constitutional Amendment Bill verdffentlicht.®

Die angedachten Verfassungsdnderungen sind mannigfaltig. Zu ihnen gehoren etwa: die
Konstitutionalisierung diverser Biirgerpflichten (von der Bekdmpfung von Korruption bis
zur Wahrnehmung der elterlichen Verantwortung), die Einfiihrung eines Grundrechts auf
Schutz personenbezogener Daten, Reformen bei der kenianischen Polizei, weitere Garanti-
en bei der finanziellen Ausstattung der 47 Regionen, die verfassungsrechtliche Verankerung
eines lokalen Entwicklungsfonds, ein hoheres Mindestdienstalter fiir eine Mitgliedschaft im

4 From frog to toady, in: The Economist vom 16. Mirz 2019, S. 23.

5 Eine Vielzahl an Informationen zur Initiative sowie den beteiligten Akteuren findet sich auf der
eigens eingerichteten Website, die auch den Abschlussbericht sowie den Gesetzesvorschlag fiir eine
Verfassungsanderung enthilt. Siche Building Bridges Initiative, https://www.bbi.go.ke/ (zuletzt
eingesehen am 26. Juni 2022).

6 Siehe Report of the Steering Committee on the Implementation of the Building Bridges to a Unity
Kenya Taskforce Report (im Folgenden: BBI-Bericht), https://www.bbi.go.ke/ files/ugd/00daf8 be
dbb584077f4a9586a25c60ed4ebd68a.pdf (zuletzt eingesehen am 5. Juli 2022) sowie Mugambi
Laibuta, Kenya, in: Luis Roberto Barroso / Richard Albert (Hg.), The 2020 International Review of
Constitutional Reform, Austin 2021, S. 178-182.



https://doi.org/10.5771/2363-6270-2023-1-3
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

6 Recht in Afrika — Law in Africa — Droit en Afrique 26 (2023)

Supreme Court sowie die Schaffung eines juristischen Ombudsmanns, der Beschwerden ge-
gen Vertreter der Justiz untersuchen kann.

Etliche Vorschldge sind im Bereich des politischen Systems zu verorten. Zu den viel-
zihligen, hier nicht niher beleuchteten Anderungen gehoren etwa, dass Prisidentschafts-
wahlen auch im Falle des Ablebens des Vizeprésidentenkandidaten stattfinden kénnen, bei
der Nominierung der Kandidaten fiir regionale Gouverneurs- und Vizegouverneursposten
beide Geschlechter zu beriicksichtigen sind oder jede Region zwei Personen (einen Mann
und eine Frau) in die Zweite Kammer entsendet, was einen Aufwuchs von bislang 63
Senatoren (eine Person pro Region sowie 16 nach Parteienproporz bestimmte Frauen) auf
94 nach sich zoge.

Wahlrechtlich war zudem geplant, die Anzahl der in den Wahlkreisen gewihlten Mit-
glieder der Nationalversammlung deutlich von 290 auf 360 zu erhéhen. Zudem sollte die
Regelung gestrichen werden, dass zu den Wahlkreisabgeordneten 47 Mandate fiir in den
Regionen gewihlte Frauen hinzukommen. Als Kompensation sind aber gemifl dem parla-
mentarischen Stdrkeverhiltnis verteilte ,,special member seats (fiir Frauen) vorgesehen,
damit die seit 2010 existierende Verfassungsvorgabe, wonach nicht mehr als zwei Drittel
des Parlaments demselben Geschlecht angehdren sollen (Art.27 IIX und Art. 81), erfiillt
wird.” Bislang war dies nicht der Fall®, so dass die Regelung wohl auch tatsichlich zur An-
wendung kime und die Nationalversammlung weiter anwachsen wiirde.’

7 Im Detail existieren allerdings Unterschiede zwischen dem BBI-Bericht und dem daraus hervorge-
gangenen Entwurf fiir ein verfassungsanderndes Gesetz. Nur in letzterem ist etwa die Regelung zu
jenen special member seats enthalten. Siehe http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2021-03
/The%20Constitution%200f%20Kenya%20Amendment%20Bill%202020.pdf (zuletzt cingesehen
am 5. Juli 2022).

8 In der 12. Nationalversammlung (2017-2022) betrug der Frauenanteil knapp 22 Prozent. Aktuell
liegt er bei 23 Prozent. Siehe Interparliamentary Union, https://data.ipu.org/node/88/elections?cham
ber_id=13438 (zuletzt eingesehen am 28. April 2023).

9 Eine Bewertung der wahlrechtlichen Vorschldge verdient eine eigenstindige Behandlung. Dabei wi-
re unter anderem zu beriicksichtigen, dass der BBI-Bericht auch einige Mehrpersonenwahlkreise
vorsah. Diese reduzieren das Risiko fiir (post-)elektorale Gewalt, weil sie die winner-takes-all-Lo-
gik aufbrechen. Noch forderlicher sind in dieser Hinsicht Verhéltniswahlsysteme, wonach die Zu-
sammensetzung des Parlaments proportional der nationalen Stimmenverteilung entspricht (vgl. zu
diesen Zusammenhingen: Hanne Fjelde / Kristine Hoglund, Electoral Institutions and Electoral
Violence in Sub-Saharan Africa, in: British Journal of Political Science, 46. Jg. (2016), H. 2,
S.297-320). Erwdhnung finden muss aber auch, dass die geographische Konzentration ethnischer
Gruppen eine parlamentarische Reprédsentation vieler Parteien bereits im Rahmen des aktuellen
Wahlsystems sicherstellt (Nic Cheeseman, Democracy in Africa. Successes, failures, and the strug-
gle for political reform, Cambridge 2015, S.224). Zudem sorgt die Verwurzelung in Wahlkreisen
fiir eine enge Kommunikationsbeziehung zwischen Reprisentanten und Représentierten, wie dies
auch im BBI-Bericht herausgestellt wird (BBI-Bericht, Fn. 6, S. 11). Vgl. insgesamt auch: Roger
Southall, Alternatives for Electoral Reform in Kenya: Lessons from Southern Africa, in: Journal of
Contemporary African Studies, 27. Jg. (2009), H. 3, S. 445-461.
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1I. Konstitutionelle Neujustierungen im Bereich von Nationalversammlung und Exekutive

Im Folgenden sollen die beiden wichtigsten parlamentsrechtlichen Anderungsvorschlige im
Fokus stehen, die nicht allein die Nationalversammlung an sich betreffen, sondern auch die
Beziehung von Exekutive und Parlament neu gestalten. Vorangestellt sei dem, dass der Pré-
sident seit jeher eine dominante Position im politischen System einnimmt, wenngleich seine
Macht durch die mit der neuen Verfassung 2010 eingefiihrten Institutionen horizontaler und
vertikaler Gewaltenteilung (Senat, Regionalregierungen und -parlamente) eingeschriankt
wurde.!® Demgegeniiber hat das Parlament seit der Legalisierung des Parteienwettbewerbs
1991 deutlich an Autonomie gewonnen und eine im innerafrikanischen Vergleich eher
einflussreiche Stellung inne.!!

Erstens sah die Reform eine Erweiterung der aus Prisident, Vizeprisident und Minis-
tern bestehenden Exekutive vor durch die Einflihrung eines Premierministers inklusive
zweier Stellvertreter-Posten (Art. 130f., Art. 151Af).!2 Der Premierminister wird dabei
vom Staatsoberhaupt innerhalb von sieben Tagen nach der Prasidentenwahl vorgeschlagen,
wobei Art. 151B II vorgibt, dass es sich um ein Parlamentsmitglied sowie die Fithrungsper-
son der Mehrheitspartei oder Mehrheitskoalition in der Nationalversammlung handeln
muss. Wichtiger noch, die Besetzung bedarf der Bestdtigung durch eine absolute Mehrheit
der Parlamentsmitglieder. Der présidentielle Handlungsspielraum ist insofern begrenzt.
Folgt die Nationalversammlung dem Vorschlag nicht, kann die grofite Fraktion oder Koali-
tion eine andere Person nominieren. Scheitert deren Wahl erneut, fallt das Ernennungsrecht
an den Préisidenten. Der Entwurf sieht zudem vor, dass Premierminister durch den Prisiden-
ten entlassen werden kdnnen. Sie verlieren ihr Amt {iberdies durch Verlust des Parlaments-
mandats oder in Folge eines parlamentarischen Misstrauensvotums (mit absoluter Mehr-
heit), ohne dass aber uno actu ein Nachfolger bestimmt werden muss (Art. 151C). Die Ab-
berufbarkeit durch das Parlament ldsst systemtypologisch ein parlamentarisches Regie-

10 Vgl. Oda van Cranenburgh, ,Big Men’ Rule: Presidential Power, Regime Type and Democracy in
30 African Countries, in: Democratization, 15. Jg. (2009), H. 5, S.952-973, S.955. Zur Verfas-
sung von 2010: Eric Kramon / Daniel N. Posner, Kenya’s New Constitution, in: Journal of
Democracy, 22. Jg. (2011), H. 2, S. 89-103. Zur weiterhin bestehenden Exekutivdominanz: Mai
Hassan, Continuity despite change: Kenya’s new constitution and executive power, in: Democrati-
zation, 22. Jg. (2015), H. 4, S. 587-609.

11 Vgl. Peter Aringo Oloo, Promoting parliamentary reforms in the Kenyan Parliament: We have
come a long way, in: Frederick Stapenhurst / Rasheed Draman / Andrew Imlach / Alexander
Hamilton / Cindy Kroon (Hg.), African parliamentary reform, London 2011, S. 56-63; Ken Ochi-
eng’ Opalo, Legislative development in Africa. Politics and post-colonial legacies, New York
2019, S. 59, 200.

12 Die im Folgenden genannten Verfassungsartikel beziehen sich auf den BBI-Entwurf. Zumeist
erfordern die vorgeschlagenen Anderungen keine Neunummerierung des aktuell giiltigen Verfas-
sungsdokuments. Génzlich neue Artikel sind anhand des Buchstabens nach den arabischen Ziffern
identifizierbar. Wird einmal auf die 2010 etablierte Verfassung abgestellt, ist dies explizit gekenn-
zeichnet.
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rungssystem mit Prisidialhegemonie entstehen bzw. ein semiprisidentielles System.!® Letz-
teres zeichnet sich aus durch einen vom Volk gewihlten Présidenten, der {iber erhebliche
Kompetenzen verfiigt und im politischen Prozess eine dominierende Rolle einnimmt, wéh-
rend die zugleich existierende Regierung verfassungsrechtlich auch vom Vertrauen der Na-
tionalversammlung abhéngt.

Unabhéngig von terminologischen Fragen sollte allerdings nicht {ibersehen werden,
dass sich an der Machtstellung des Staatsoberhaupts mit der Reform faktisch wenig dndert.
Erstens stellen sowohl der BBI-Report!# als auch der verfassungsrechtliche Wortlaut klar,
dass die Premierminister wie auch die iibrige Regierung priméir dem Présidenten verant-
wortlich sind: ,,The President exercises the executive authority of the Republic, with the as-
sistance of the Deputy President, the Prime Minister, the Deputy Prime Ministers and the
Cabinet Ministers” (Art. 131 I). Zweitens wird der Prédsident durch andere Regelanderungen
noch gestérkt. So kann er aus dem Kreis der Kabinettsmitglieder zwei Stellvertretende Pre-
mierminister ohne parlamentarische Zustimmung ernennen und auch entlassen (Art. 151
D).

Die Berufung der iibrigen Kabinettsmitglieder bedarf aufgrund der Reformulierung von
Art. 152 II auch nicht mehr der Zustimmung der Nationalversammlung (die mit der Verfas-
sung von 2010 eingefiihrt wurde). Das Recht, ihre Entlassung durch ein parlamentarisches
Mehrheitsvotum zu erzwingen (Art. 152 X, Verfassung von 2010), bleibt aber erhalten. Neu
ist in diesem Zusammenhang zudem, dass Kabinettsmitglieder nunmehr iiber ein Parla-
mentsmandat verfligen diirfen (Art. 152 III) oder aber, wenn dies nicht der Fall ist, der Na-
tionalversammlung ex officio angehoren (Art. 97 I g).

Ein zweiter Bereich, in dem parlamentsrechtliche Anderungen zu Buche schlagen, be-
trifft die Konstitutionalisierung des Oppositionsbegriffs. Wiahrend in der Verfassung wie
auch in der Parlamentsgeschéftsordnung (§ 20) bislang vom ,leader of the minority party*
die Rede war, wird nun das Amt des Fiihrers der offiziellen Opposition in einem eigenen
Artikel verfassungsrechtlich verankert (Art 107A). Im Rahmen der neuen Amterkonstellati-
on folgt der Posten in der parlamentarischen Rangfolge dem Speaker und dem Premiermi-
nister an dritter Stelle (Art. 108). Fiir dessen Besetzung nennt Art. 107A II zwei Kriterien:
Es soll sich um die zweiplatzierte Person bei der Prisidentschaftswahl handeln, und deren
Partei bzw. Parteienkoalition soll iiber mindestens 25 Prozent der Parlamentssitze verfligen.
Letzteres impliziert, dass die zweitstirkste Parlamentsgruppierung gemeint ist. Kann jene
Person das Amt nicht antreten (die nicht niher spezifizierte Formulierung lautet: ,,where the
person is unable to assume office*), darf deren Partei oder Parteienkoalition einen Ersatz
benennen. Ebenso gilt dies im Falle eines Verlusts des Parlamentsmandats, etwa aufgrund
von Tod, Riicktritt oder als Folge eines Parteiwechsels (Art. 107A III). Die das Amt beklei-

13 Winfried Steffani, Parlamentarische und présidentielle Demokratie, Opladen 1979, S. 43. Maurice
Duverger, A New Political-System Model: Semi-Presidential Government, in: European Journal of
Political Research, 8. Jg. (1980), H. 2, S. 165-187.

14 Siche BBI-Bericht, Fn. 6, S. 87.
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dende Person muss aber nicht zwingend ins Parlament gewédhlt worden sein, da sie gemaf
der Neuformulierung von Art. 97 Ie der Nationalversammlung angehort. '

B. Verfassungsiinderungsverfahren und das Scheitern der Reforminitiative

Die kenianische Verfassung sieht in Art. 255ff. zwei Reformwege vor, die an unterschiedli-
che Initiatoren und Mehrheitshiirden gekniipft sind. Zum einen koénnen Verfassungsdnde-
rungen parlamentarisch initiiert werden (parliamentary initiative; Art. 256). Sie sind dafiir
in beide Parlamentskammern einzubringen, und fiir eine erfolgreiche Verabschiedung miis-
sen jeweils zwei Drittel der Mitglieder sowohl in der zweiten als auch dritten Lesung zu-
stimmen. Zum anderen konnen Reformen aus dem Volk hervorgehen (popular initiative;
Art. 257). Die dafiir notwendigen mindestens eine Million Unterschriften sind zusammen
mit dem Anderungsvorschlag bei der Wahlkommission (Independent Electoral and Bounda-
ries Commission) einzureichen, die einen Gesetzentwurf an die Parlamente der 47 Regio-
nen (county assemblies) weiterleitet. Sobald die Hélfte der Regionalversammlungen die
Anderung gebilligt hat, bedarf es noch der Zustimmung durch eine absolute Mehrheit der
Mitglieder der Nationalversammlung und des Senats.'¢

Der volksinitiierte Weg gibt also den Regionalparlamenten Beteiligungsrechte, setzt da-
fiir aber keine qualifizierte parlamentarische Mehrheit voraus. Im Sinne eines gestaftelten
Verfassungsdesigns'’, das hohere institutionelle Barrieren fiir bestimmte Regelungsbereiche
vorsieht, sind die in Art. 255 I enumerierten Materien (Grundrechte, Unabhingigkeit der
Judikative, Amtszeit des Présidenten, Territorium und Souverénitit Kenias etc.) besonders
geschiitzt. Unabhingig vom gewihlten Reformpfad bediirfen Anderungen hier der Zustim-
mung der Bevélkerung.'® Auch bei der BBI-Reform kam jene héhere konstitutionelle Rigi-
ditét zum Tragen (weil etwa der Grundrechtskatalog betroffen ist), so dass ein Referendum
hitte anberaumt werden miissen. Insgesamt wiren die Hiirden fiir eine parlamentarisch in-
itiierte Verfassungsanderung angesichts der geforderten Supermehrheit in beiden Kammern
also geringfligig hoher gewesen. Auch dies und die damit einhergehende komplexere Ver-
handlungssituation mag die Initiatoren dazu bewogen haben, den Weg der Volksinitiative zu
wihlen.

15 Der Entwurf fiir Art. 97 I ist hier allerdings nicht eindeutig, denn bei anderen Positionen, die der
Nationalversammlung angehdren sollen, auch wenn sie nicht gewéhlt werden (wie die oben ge-
nannten Kabinettsmitglieder), findet sich der Zusatz ,,ex officio”. Beim Amt des Oppositionsfiih-
rers ist dies nicht der Fall.

16 Scheitert die Initiative in einer Kammer, wird die gesamte Wahlbevdlkerung in einem Referendum
befragt.

17 Siehe Rosalind Dixon / David Landau, Tiered Constitutional Design, in: George Washington Law
Review, 86. Jg. (2018), H. 2, S. 438-512.

18 Mindestens 20 Prozent der registrierten Wéhlerschaft miissen in nicht weniger als der Halfte der
47 Regionalgliederungen am Referendum teilgenommen und insgesamt eine (einfache) Mehrheit
der Verfassungsinderung zugestimmt haben (Art. 255 I1I).
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Nachdem die grole Mehrheit der regionalen Parlamente der Reform zugestimmt hatte
und auch die (einfache) parlamentarische Zustimmung auf nationaler Ebene erfolgt war,
wurde das Verfahren durch Klagen zundchst beim High Court und nachfolgend dem Court
of Appeal gestoppt'?, bevor im Mirz 2022 der Supreme Court letztinstanzlich bindend ent-
schied. Am Reformverfahren selbst machte das Gericht auch sein fast 1000 Seiten umfas-
sendes Urteil fest.?’ Zwar lagen die notwendigen Unterschriften der Bevélkerung vor, und
auch das sonstige in der Verfassung statuierte Verfahren wurde eingehalten. Letztlich hatte
im Urteil des Gerichts aber nicht das Volk, sondern eindeutig Uhuru Kenyatta als Prasident
die Initiative angestoBen und betrieben. Die Verfassungswidrigkeit ergibt sich dabei auch
aus historisch-systematischen Uberlegungen. Vor dem Hintergrund der ,,imperialen Prisi-
dentschaft” unter Kenias Unabhéngigkeitsverfassung (1963-2010), die dem Présidenten
enorme konstitutionelle Einflussmdglichkeiten bot, wurden die Kompetenzen des Staats-
oberhaupts in Kapitel 9 der Verfassung von 2010 detailliert ausbuchstabiert: ,,[E]xtending
the reach of the powers of the President where they are not explicitly granted would be con-
trary to the overall tenor and ideology of the Constitution and its purposes” (Chief Justice
Martha Koome, Absatz 243). Art. 257 dient demgegeniiber ausdriicklich als von staatlichen
Organen unabhingiger Reformweg fiir die Bevolkerung und insofern als direktdemokrati-
sches Komplement (Koome, Absatz 238), wéahrend der Président ,,has other political me-
chanisms through Parliament to do what he considers best, without encroaching on the sa-
cred people-centric process under Article 257 (Justice Isaac Lenaola, Abs. 1537).

Interessanterweise machte sich der Supreme Court die dariiber hinausgehende Argu-
mentation der Vorinstanzen, dass die Verfassungsidnderung auch aufgrund ihrer Tragweite
nichtig sei, nicht zu eigen: Die sogenannte Basic Structure Doctrin, wonach tiefgreifende,
den Wesenskern einer Verfassung beriihrende Veranderungen nur durch die verfassungsge-
bende Gewalt und damit im Wege einer génzlich neuen Verfassung méglich sind?!, hilt das
hochste Gericht fiir nicht anwendbar, da das Anderungsverfahren bereits Vorkehrungen zum
Schutz der verfassungsrechtlichen Grundprinzipien enthdlt (siehe etwa Koome, Abs.217
oder Justice William Ouko, Abs. 1811). Sein Urteil stiitzt sich darauf, dass das verfassungs-
andernde Gesetz nicht als Volksinitiative, sondern vom Présidenten angestoflen wurde.

Die Entscheidung des Supreme Court ist durchaus als rechtsstaatlicher Erfolg zu wer-
ten. Erstens nimmt in ihr das Gewaltenteilungsprinzip — als wichtiges Ordnungselement de-
mokratischer Verfassungen — Gestalt an. Sie ist ein Ausweis der konstitutionell verankerten
judikativen Schutzfunktion (Art. 159 Ile) und Unabhéngigkeit (Art. 160 I), der zudem zeigt,
dass politische Akteure und auch ein direkt vom Volk gewdhlter und mit erheblichen Kom-

19 Laibuta, Fn. 6, S. 178.

20 Der Urteilstext findet sich unter https://www.kbc.co.ke/wp-content/uploads/2022/04/PETITION-N
0-12-0OF-2021-BBI-full-judgement.pdf (zuletzt eingesehen am 5. Juli 2022). Die folgenden
Urteilszitate beziehen sich auf dieses Dokument.

21 Vgl. Zur Diskussion Richard Albert, Constitutional Amendment and Dismemberment, in: The
Yale Journal of International Law, 43. Jg. (2018), H. 1, S. 1-84.
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petenzen ausgestatteter Président in ihrem Handeln rechtlich gebunden sind. Dies gilt umso
mehr in einer Zeit, in der sich auch Richter in etablierten westlichen Demokratien (par-
tei-)politischem Druck ausgesetzt sehen. Besonders relevant ist im kenianischen Kontext,
dass es schon seit Jahren nicht sonderlich gut um das Verhiltnis von Exekutive und Judika-
tive bestellt ist. Die Ankiindigung Kenyattas nach der annullierten Prisidentschaftswahl
2017, die Justiz ,reparieren* zu wollen, legt hiervon ein beredtes Zeugnis ab.?> Den Vor-
wurf der Willfihrigkeit muss sich das Verfassungsgericht jedenfalls nicht machen lassen.?
Zweitens sendet es zugleich die Botschaft an alle politischen Akteure, dass der Prozess der
Verfassungsdnderung unter besonderer Beobachtung steht. Das ist positiv zu sehen auch an-
gesichts des Umstands, dass die 2010 mit breiter Unterstiitzung der Bevolkerung etablierte
Verfassung (fast 70 Prozent stimmten ihr im Rahmen eines Referendums zu) im afrikani-
schen Vergleich als progressives Dokument angesehen wird.?* Besonders wichtig erscheint,
dass das Urteil trotz der bestehenden Rivalitdten gemeinhin akzeptiert wurde. Dies ist ein
Ausdruck der Institutionalisierung politischer Macht, die im Zuge der hiufig krisenfixierten
Wahrnehmung Afrikas>> noch nicht gebiihrend zur Kenntnis genommen wird. Die nie aus-
zuschlieBende Gefahr einer Verfassungskrise drohte an keiner Stelle des Verfahrens.

C. Der Reformprozess im Kontext der Prisidentschaftswahlen

Das vorlaufige Ende der BBI-Reform durch die hochstrichterliche Entscheidung vom
31. Mérz 2022 ist auch im Kontext des nachfolgenden Préisidentschaftswahlkampfes sowie
der vorangegangenen Présidentschaftswahlen zu sehen. Um die Nachfolge Kenyattas, der
nach zehnjéhriger Amtszeit nicht erneut antreten durfte, konkurrierten am 9. August 2022
vor allem dessen Vizeprasident William Ruto (als Anfiihrer der Kenya Kwanza Alliance)
sowie Kenyattas vormaliger Langzeitrivale Raila Odinga (als Kandidat der Azimio La Um-
oja-Koalition). Im Hinblick auf die versuchte Verfassungsidnderung agierten beide aller-
dings unter umgekehrten Vorzeichen: Ruto, immerhin seit 2013 Kenyattas Stellvertreter,
war als Gegner der Verfassungsreform bekannt. Odinga, Vorsitzender der Oppositionspartei

22 Vgl. Dahir, Fn. 1. Auch in der Folge gab es immer wieder Kritik ob einer allzu groBen politischer
Einflussnahme durch das Gericht, das verschiedene Exekutivhandlungen beanstandete. Vgl. etwa
Jeff Otieno, Bad blood between executive & judiciary worries Kenyans, 4. November 2021, https:/
/www.theafricareport.com/142661/kenya-bad-blood-between-executive-judiciary-worries-kenyan
s/ (zuletzt eingesehen am 5. Juli 2022).

23 Umgekehrt hat das Gericht auch nicht vollstdndig zulasten Kenyattas entschieden. So betonte es
dessen prisidentielle Immunitét und hob die gegenldufigen Urteile des High Court und des Court
of Appeal auf, wonach dieser aufgrund der erfolgten Verfassungsverletzung angeklagt werden
konne.

24 Vgl. Nic Cheeseman / Christina Murray, Power-sharing in Kenya, in: Allison McCulloch / John
McGarry (Hg.): Power-sharing. Empirical and normative challenges, New York 2017, S.36-62,
S.55.

25 Matthias Basedau, Rethinking African Studies: Four Challenges and the Case for Comparative
African Studies, in: Africa Spectrum, 55. Jg. (2020), H. 2, S. 194-206, S. 198.
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Orange Democratic Movement (ODM), gehdrte zu ihren stirksten Befiirwortern und konnte
sich zugleich der Unterstiitzung Kenyattas im Kampf um dessen Nachfolge sicher sein. Bei-
des hingt miteinander zusammen und hat eine ldngere, wechselhafte Vorgeschichte, die
auch Wegmarken der Verfassungs(éinderungs)politik widerspiegelt.?®

Wie oben beschrieben legten Kenyatta und Odinga ihre langjdhrige Rivalitit 2018
offentlichkeitswirksam bei, nachdem die Prdsidentschaftswahl im Vorjahr noch massive
Félschungsvorwiirfe Odingas und einen Boykott der gerichtlich angeordneten Wiederho-
lungswahl nach sich zog. Die Aussohnung beider ist insofern so bemerkens- wie begrii-
Benswert, als sie auf eine Befriedung der kenianischen Politik abzielt, wie dies auch der
Titel ,,Building Bridges to a United Kenya“ zum Ausdruck bringt. Dennoch kamen von
Anfang an Spekulationen iiber die persénlichen Motive fiir die unerwartete Wendung auf>’:
Auf Seiten Odingas wurde ins Feld gefiihrt, dass dieser angesichts der bisher erfolglosen
Présidentschaftskandidaturen an einer ihm zugute kommenden Ausweitung der Exekutive
interessiert sei. Kenyatta hingegen wurde unterstellt, dass die Allianz mit Odinga der
Einhegung seines Vizeprisidenten Ruto diene, der innerhalb der Regierung mehr und mehr
zu seinem Konkurrenten mutierte.®

Dem liegt insgesamt auch die in Kenia hochrelevante Konstellation ethnischer Grup-
penzugehérigkeiten zu Grunde.?® Kenyatta entstammt der groBten kenianischen Volksgrup-
pe der Kikuyu, die mit Ausnahme der Amtszeit Daniel Arap Mois (1978 bis 2002, Kalen-
jin) seit 1963 immer den Prisidenten stellte. Ruto mag er auch als Bedrohung wahrgenom-
men haben, weil dieser zu den Kalenjin gehort. Als Angehdriger der Luo hat Odinga hinge-
gen im Schulterschluss mit Kenyatta bessere Chance auf ein Exekutivamt.’® Der Vorwurf,
dass Akteure personliche Machtinteressen verfolgen, ist insofern zwar schnell zur Hand. Zu
bedenken ist allerdings, dass diese sich schwerlich von Interessen gruppenbezogener Repri-
sentation trennen lassen, denn ein Regierungsposten beispielsweise fiir Odinga befriedigt
unausweichlich beide Belange. Institutionelle Anreize zur Bildung multiethnischer Allian-
zen hilt tiberdies das Wahlrecht bereit, denn als Prasident gewéhlt ist, wer eine absolute
Mehrheit der Stimmen auf sich vereint und in mehr als der Halfte der Regionen mindestens

26 Vgl. generell zur Verfassungsentwicklung und -geschichte in Kenia: Yash Ghai, Constitutions and
constitutionalism, in: Nic Cheeseman / Karuti Kanyinga / Gabrielle Lynch (Hg.), The Oxford
handbook of Kenyan politics, Oxford 2020, S. 206-220.

27 Vgl. etwa The Economist, Fn. 4.

28 Interessanterweise waren Kenyatta keine konstitutionellen Mittel an die Hand gegeben, seinen un-
liebsamen Vizeprésidenten Ruto zu entlassen. Die Vorgéngerverfassung lief3 dies ohne Angabe von
Griinden zu (Art. 15, Verfassung von 1963).

29 Insgesamt existieren mehrere Dutzend Volksgruppen. Zu den groften Gruppen gehoren: Kikuyu
(17 Prozent), Luhya (14), Kalenjin (13), Luo (11) und Kamba (10). Angaben nach International
Crisis Group, Kenya’s 2013 Elections, Africa Report N° 197 vom 17. Januar 2013, S. 13. Vgl. zur
wettbewerbsstrukturierenden Rolle von Ethnizitit auch: Rok Ajulu, Politicised Ethnicity, Competi-
tive Politics and Conflict in Kenya: A Historical Perspective, in: African Studies, 61. Jg. (2002),
H.2,S.251-268.

30 The Economist, Fn. 4.
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25 Prozent Zustimmung erfahrt (Art. 238 TV, V Verfassung von 2010).3! Zum Gesamtbild
gehort aber auch, dass sich die Kritik an einer selbstzentrierten politischen Elite aus der In-
stabilitdt und inhaltlichen Schwiche der Parteien und der daraus hervorgehenden Fluiditét
der Parteienlandschaft speist. Regelméfig wechselnde (und insofern opportunistisch er-
scheinende) Biindnisse des immer gleichen Personals sind ein wesentliches Kennzeichen
der kenianischen Politik.3> Vor diesem Hintergrund {iberrascht nicht, dass Ruto einst zur
Fithrung von Odingas ODM gehorte, bevor er eine Allianz mit dessen Rivalen Kenyatta
einging, deren Ausséhnung 2018 er wiederum als gegen ihn gerichtete Zweckgemeinschaft
ansehen konnte.

Reformprozess und -inhalt sind weiterhin vor dem Hintergrund der Verfassungskrise
2007/2008 zu sehen. Nach Vorwiirfen, die Regierung unter Mwai Kibaki (Party of National
Unity) hitte der Opposition unter Odinga (und Ruto) den Wahlsieg gestohlen, kam es zu
gewaltsamen Protesten bisher ungekannten Ausmafles. Als Ausweg aus der politischen
Sackgasse unterzeichneten die Protagonisten unter internationaler Vermittlung einer Grup-
pe um Kofi Annan®} im Februar 2008 ein Koalitionsabkommen (,,Acting Together for
Kenya: Agreement on the Principles of Partnership of the Coalition Government”), das eine
paritétisch besetzte Regierung der nationalen Einheit mit Kibaki als Prasident und Odinga
als Premierminister vorsah.>* Die meisten Regelungen wurden auch verfassungsrechtlich
verankert; es handelte sich allerdings um ein temporéres Arrangement exekutiver Machttei-
lung, das nur bis zum Ende der Wahlperiode galt.

Fiir die kenianische Verfassungspolitik war das Abkommen in mehrfacher Hinsicht
von Bedeutung. Erstens gehorte zu seinen positiven Folgen, dass unter der Agide der
Einheitsregierung eine konstitutionelle Reform nicht nur initiiert, sondern tatséchlich abge-
schlossen wurde.?> Die das Unabhiingigkeitsdokument ersetzende Verfassung von 2010

31 Anderenfalls erfolgt eine Stichwahl unter den beiden Erstplatzierten. Das Erfordernis einer abso-
luten Mehrheit besteht erst seit 2010, wahrend laut Vorgéngerverfassung eine einfache Mehrheit
ausreichend war.

32 Vgl. Denis Kadima / Felix Owuor, Kenya’s Decade of Experiments with Political Party Alliances
and Coalitions: Motivations, Impact and Prospects, in: Journal of African Elections, 13. Jg. (2014),
H. 1, S. 150-180; Adams Oloo, The weaknesses of political parties, in: Cheeseman / Kanyinga /
Lynch (Hg.), Fn. 26, S. 355-368.

33 Vgl. zum Vermittlungs- und Verhandlungsprozess etwa Monica Kathina Juma, African mediation
of the Kenyan post-2007 election crisis, in: Journal of Contemporary African Studies, 27. Jg.
(2009), H. 3, S. 407-430.

34 Auch Kenyatta und Ruto gehorten dem Kabinett als Finanz- und als Landwirtschaftsminister an.

35 In erster Linie ist natiirlich als Erfolg zu verbuchen, dass die politische Gewalt einer Phase der Be-
friedung und Stabilitdt wich. Negativ beurteilt wurde, dass mit der Einheitsregierung eine wirkli-
che politische Opposition ausfiel und die Bekdmpfung von Korruption ebenso unterminiert wurde
wie eine strafrechtliche Aufarbeitung der Geschehnisse. Die der Anstiftung zur politischen Gewalt
bezichtigten Uhuru Kenyatta und William Ruto konnten sich im Fahrwasser der Grofen Koalition
ihrer Verantwortung entziechen und auf dieser Basis als Kandidatenduo der Jubilee Alliance erfolg-
reich die folgende Prisidentschaftswahl bestreiten. Siehe dazu und zu einer Bewertung der Ein-
heitsregierung insgesamt Nic Cheeseman / Christina Murray, Fn. 24.
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etablierte neuerlich ein présidentielles System, wurde von Beobachtern aufgrund der er-
reichten Dezentralisierung sowie einem um soziale Rechte erweiterten Grundrechtskatalog
aber weithin als fortschrittliches Regelwerk betrachtet.3¢

Zweitens dienen die 2008 voriibergehend beschlossenen Machtteilungsregeln auch als
Blaupause fiir den BBI-Entwurf. Sie schufen einen Premierministerposten, der aufgrund
seiner lediglich ,,unterstiitzenden Rolle dem Prisidenten aber klar untergeordnet war und
dessen Machtfiille insofern kaum beriihrte. Im Gegensatz zum BBI-Vorschlag konnte aber
ausschlieSlich das Parlament den Premier und die ebenfalls geschaffenen zwei Stellvertre-
ter aus dem Amt entfernen, wéihrend die Entlassung der {ibrigen Kabinettsmitglieder in den
Hinden des Prisidenten lag.’’

Die kenianische Verfassungspolitik der letzten 20 Jahre ist mithin eng mit den Gescheh-
nissen bei Prisidentschaftswahlen verkniipft. Fiir deren Verstdndnis ist wiederum die Vola-
tilitdt des Parteiensystems, das sich durch hdufig wechselnde Parteiallianzen auszeichnet,
von kaum zu iiberschitzender Bedeutung.

D. Wie sind die vorgeschlagenen parlamentsrechtlichen Verinderungen zu bewerten?

Eine Einordnung der im BBI-Entwurf vorgesehenen Anderungen des konstitutionellen
Parlamentsrechts ist mit der Herausforderung konfrontiert, dass diese nach ganz verschiede-
nen MaBstiben erfolgen kann.’® Als Leitfaden fiir die Bewertung kénnen allerdings die
Anspriiche der Reforminitiatoren dienen. Fiir die besprochenen Anderungsvorschlige findet
sich deren Hauptanliegen im BBI-Titel wie auch den zwei politisch wichtigsten Themenbe-
reichen der Advisory Presidential Taskforce wieder: Der gesellschaftliche Zusammenhalt
soll gestirkt werden durch ein inklusiveres politisches System (inclusivity) mit weniger
spaltenden Wahlen (divisive elections).

36 Kramon / Posner, Fn. 10.
37 Cheeseman / Murray, Fn. 24, S. 45.

38 Gewarnt sei auch vor einem normativen Vergleich mit an westlichen Regierungssystemen erarbei-
teten Idealtypen, der verkennt, wie oft westliche Realtypen davon abweichen — und in Fragen der
Verfassungswirklichkeit und Demokratieverwirklichung ebenfalls mit groen Herausforderungen
konfrontiert sind (vgl. Basedau, Fn.25, S. 198). Dariiber hinaus ist insbesondere die vergleichs-
weise kurze Entwicklungszeit seit der Unabhingigkeit Kenias von Grofbritannien 1963 bzw. seit
der Riickkehr zum demokratischen Parteienwettbewerb 1991 in Rechnung zu stellen. Aufler Frage
steht tiberdies, dass einige Entwicklungen einen kolonialen Ursprung haben, der bis heute nach-
wirkt. Dies gilt beispielsweise fiir die Auffassung des Staates als Vehikel personlicher Bereiche-
rung der Amtsinhaber. Siche etwa Rok Ajulu, Post-Colonial Kenya: The Rise of an Authoritarian
and Predatory State, New York 2021. Auch fiir die institutionelle Entwicklung des kenianischen
Parlaments ist eine historische Perspektive ergiebig. Sie zeigt etwa, dass dieses in der postkolonia-
len Phase aufgrund einer organisatorisch schwachen Regierungspartei (KANU) sowie institutio-
neller Kontinuititen zu einer wichtigen Aushandlungsarena avancierte, wihrend diese Funktion im
ebenfalls britisch gepragten Sambia zu Lasten des Parlaments auf die Regierungspartei (UNIP)
tiberging. Vgl. Opalo, Fn. 11, S. 991f. Dies spricht einmal mehr gegen allzu grobe Generalisierun-
gen fiir den afrikanischen Kontinent.
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1. Gestaltung der Beziehung von Parlament und Regierung

Diese — unstrittig begriilenswerte — Zielstellung wird explizit auch mit der geplanten Aus-
weitung der Exekutive verbunden, die dazu beitragen soll ,,to promote greater inclusivity,
and mitigate the drawbacks of the winner-take-all electoral formula“*. Die Erfiillung dieses
Zwecks ist nicht objektiv unmdglich. Dennoch kann man die Eignung der vorgeschlagenen
Anderung in mehrerer Hinsicht hinterfragen.

Im Lichte der bisherigen Wahlergebnisse ist zundchst anzunehmen, dass Premiermi-
nister (als Vertreter der Parlamentsmehrheit) aus der Partei(enkoalition) des Présidenten
stammen.*’ Ist dies der Fall, besteht zwar auf der individuellen Ebene ein weiteres presti-
getrichtiges Amt; an der parteipolitischen winner-takes-all Logik &ndert sich im Grunde
aber wenig. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der Amtsanwérter vom Parlament gestellt
und — durch die Bestitigung seitens der Nationalversammlung — auch bestellt wird. Diese
Regelung ist auf den ersten Blick von grofer Bedeutung, da sie den Handlungsspielraum
des Prdsidenten deutlich einschrinkt. Faktisch gelangte der Premier aber im Fahrwasser
des Prisidentensieges ins Amt, der ihn obendrein auch eigenhéndig entlassen kann. Hinzu
kommt: Die Postenbesetzung wiirde bereits im Wahlkampf feststehen, um den Zusammen-
halt der Partei(enkoalition) sicherzustellen und zur regionalen Wahlermobilisierung beizu-
tragen, und insofern mafBigeblich vom Prisidenten vorgenommen werden. In den Monaten
vor der Wahl 2022 hat Odinga beispielsweise einen Vergabeplan vorgelegt, der auch die
Position des Mehrheitsfiihrers in der Nationalversammlung und des Senatsprasidenten um-
fasste.*! Dass ein neu geschaffener Premierministerposten nicht zum vorab geschniirten

39 BBI-Report, Fn. 6, S. xiv.

40 In den sieben Wahlen seit der Riickkehr zum Mehrparteiensystem erlangte die Parteienformation
des Prisidenten fast immer eine Mehrheit in der Nationalversammlung. Anders war dies im Jahre
2007, als die von Odingas ODM angefiihrte Koalition die meisten Parlamentssitze erhielt, die nach
der Wahl beginnenden biirgerkriegsdhnlichen Zustinde aber zu einer Regierungskoalition der na-
tionalen Einheit unter Prasident Kibaki fithrten. Die Sitzanteile der grofiten Biindnisse betragen im
Einzelnen: 1992: 53 Prozent (KANU), 1997: 52 Prozent (KANU), 2002: 59 Prozent (National
Rainbow Coalition), 2007: 49 Prozent (ODM), 2013: 58 Prozent (Jubilee), 2017: 55 Prozent (Jubi-
lee). Quellen: Gero Erdmann / Matthias Basedau, An Overview of African Party Systems, in:
Renske Doorenspleet / Lia Nijzink (Hg.), One-party dominance in African democracies, Boulder
2013, S. 25-48. S. 40; International Crisis Group, Kenya after the elections, Africa Briefing N° 94
vom 15. Mai 2013, S. 18; Interparliamentary Union, Election results: https://data.ipu.org/node/88/e
lections?chamber _id=13438 (zuletzt eingesehen am 5. Juli 2022). Nach der Wahl 2022 hatte
zunichst keine Parteienformation eine Mehrheit. Ruto gelang es in den folgenden Monaten aber,
genug unabhingige Abgeordnete sowie Mitglieder von Odingas Azimio La Umoja-Koalition auf
seine Seite zu ziehen. Siehe Son Gatitu, Can Ruto juggle the economic challenges facing him in
this first year of office?, 21. Mérz 2023, https://www.theafricareport.com/294190/kenya-ruto-juggl
es-stern-economic-challenges-in-first-year-in-office/ (zuletzt eingesehen am 28. April 2023).

41 Siehe Moses Nyamori, Raila Odinga offers Western 3 ministers, 7 PSs in deal, 10. Juni 2022,
https://nation.africa/kenya/news/politics/raila-offers-western-3-ministers-7-pss-3844010, (zuletzt
eingesehen am 5. Juli 2022).
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Personalpaket gehort, erscheint abwegig.*? Das winner-takes-all-Prinzip bliebe insofern
erhalten.

Auch fiir die Inklusivitit der Regierung wiren keine substanziellen Anderungen zu er-
warten. Erstens bestehen auch jetzt schon diesem Ziel dienliche (multiethnische) Prasident-
schaftskoalitionen. Odingas Wahlbiindnis 2022 umfasste beispielsweise mehr als zwei Dut-
zend Parteien (mit den Schwergewichten ODM sowie Kenyattas Jubilee)*}, mit deren Hilfe
ein ethnischer Ausgleich erreicht werden kann bzw. zum Zwecke der Wahlerstimmenmaxi-
mierung erreicht werden muss. Nicht zuletzt gibt die aktuelle Verfassung vor, dass die Zu-
sammensetzung der Exekutive die regionale und ethnische Diversitit Kenias widerspiegeln
soll (Art. 130 II). Ein bedeutender Mehrwert ist in der ins Auge gefassten Exekutiverweite-
rung in dieser Hinsicht also nicht zu erkennen. Praktisch kdme lediglich ein weiterer, wenn-
gleich herausgehobener (Ausgleichs-)Posten zum verfassungsrechtlich auf 22 Mitglieder
begrenzten Kabinett (Art. 152 I) und dem Vizeprasidentenamt hinzu.

Die Zweifel an der Zweckdienlichkeit der Verfassungsédnderung mehren sich weiter,
wenn man sich auf das Gedankenspiel einlédsst, dass die Parlamentsmehrheit nicht der
Partei(enkoalition) des Présidenten entstammt. Ein solches System der Kohabitation, das
aus kurzen Phasen der V. Franzosischen Republik bekannt ist (etwa von 1986 bis 1988 mit
einem konservativen Premierminister Jacques Chirac unter dem sozialistischen Prasidenten
Frangois Mitterrand), war bisher in Afrika nur in ganz wenigen Fillen anzutreffen (etwa
im Niger 1995).** Es briichte — ganz im Sinne der Reforminitiative — zwar eine Abkehr
vom winner-takes-all-Prinzip mit sich. Neben dem Umstand der geringen empirischen
Eintrittswahrscheinlichkeit* dimpfen allerdings zwei weitere Aspekte den mdglichen Opti-
mismus. Erstens ist nicht sicher, wie sich der Regierungsprozess in der Praxis tatsdchlich
gestalten wiirde, denn an der machtvollen Position des Prisidenten im Gesamtgefiige dndert
sich zunédchst wenig. Nimmt man die Machtteilungskoalition zwischen Prasident Kibaki
und Premierminister Odinga aus dem Jahr 2008 als Bewertungsgrundlage, ist festzuhalten,
dass Odinga sich iiber seinen insgesamt nur geringen Einfluss beklagte, der gewiss auch
zum schlechten Abschneiden seiner Partei bei den folgenden Présidentschafts- und Parla-

42 Von groBerer Bedeutung als die parlamentarische Bestellung ist insofern die Moglichkeit der Na-
tionalversammlung, die Premierminister abzuberufen (von Steffani, Fn. 13, hellsichtig als das ent-
scheidende Definitionskriterium eines parlamentarischen Regierungssystems erkannt). Sie bringt
zum Ausdruck, dass die politische Handlungsféhigkeit das fortwéhrende Vertrauen der Parlaments-
mehrheit voraussetzt.

43 Siehe Justus Ochieng’, Raila’s headache as Cabinet expectations, demands soar, 8. Juni 2022,
https://nation.africa/kenya/news/politics/raila-odinga-power-sharing-headache-3841814 (zuletzt
eingesehen am 5. Juli 2022).

44 Vgl. Jaimie Bleck / Nicolas van de Walle, Electoral politics in Africa since 1990. Continuity in
change, Cambridge 2019, S. 79.

45 Um die Wahrscheinlichkeit solcher Konstellationen zu verringern, koppelte Frankreich 2000 den
Wahlkalender des Parlaments eng an jenen des Prasidenten. Présidentschafts- und Parlamentswah-
len finden seitdem im Abstand von wenigen Wochen statt. In Kenia werden beide Institutionen am
selben Tag gewéhlt.
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mentswahlen beitrug.*® Ein zweiter Grund ist nicht weniger wichtig: In der vorgestellten
Konstellation kdime der Oppositionsfiihrer wohl aus der Partei(enkoalition) des Prisidenten.
Welche Auswirkungen dies auf die Stabilitdt und Effektivitdt des politischen Prozesses
hitte, ist schwer vorherzusehen. Wenn daraus keine Situation politischer Lahmung folgte,
wiire jedenfalls das Wechselspiel von Regierung und Opposition unterbunden.*’

Wie bereits angedeutet, fillt letztlich auch ins Gewicht, dass die Machtkonzentration im
Amt des Pridsidenten unangetastet bleibt, wenn nicht gar ausgeweitet wird. Diesem ist zwar
ein parlamentarisch verankerter Premier zur Seite gestellt, der aber eher Erfiillungsgehilfe
als Politikinitiator ist, denn: ,,The President exercises the executive authority of the Repu-
blic, with the assistance of [...] the Prime Minister* (Art. 131 1).*® Zu dieser funktionalen
Abhingigkeit bei der Rollenbeschreibung kommt eine existenzielle hinzu, denn der Prési-
dent kann ihn auch eigenhiindig entlassen. Uber weitgehende Entscheidungsautonomie ver-
fiigt das Staatsoberhaupt zudem bei der Auswahl der iibrigen Kabinettsmitglieder inklusive
der Stellvertretenden Premierminister. Diese Regelung des BBI-Entwurfs kann als deutli-
cher Einflussgewinn zulasten des Parlaments gewertet werden, denn prisidentielle Kabi-
nettsernennungen werden in Afrika verbreitet als personliches Patronageinstrument und
Kontrollmdglichkeit gegeniiber dem Parlament genutzt.** Die mit der Reform erreichte per-
sonelle Gewaltenverschrankung zwischen Parlament und Regierung (Kabinettsmitglieder
konnen und der Premier muss dem Parlament angehdren) ist vor diesem Hintergrund eher
ein institutionelles Feigenblatt und damit ein schwacher Trost fiir jene, die auf mehr Macht
des Parlaments zulasten des Prisidenten gehofft haben mogen. Aufgrund seiner dominanten
Stellung innerhalb der Exekutive sowie des politischen Systems bliebe das Prasidentenamt
also auch weiterhin der alles {iberragende Hauptgewinn kenianischer Politik. Allein daraus
folgt, dass von einem vielversprechenden Reformansatz zur Einddmmung ethnischer Span-
nungen kaum die Rede sein kann.

In systemtypologischer Hinsicht zeigt sich hier exemplarisch, dass ein semiprésidenti-
elles System (bzw. parlamentarisches System mit Présidialhegemonie) nicht per se mit
einer geringeren Machtfiille des Prisidenten verbunden ist.® Der Parlamentarisierung,

46 Derselbe Effekt trat zeitgleich in Zimbabwe auf: Von einem dhnlich ausgestalteten Machtteilungs-
arrangement profitierte bei den Folgewahlen die ewige Regierungspartei ZANU-PF. Vgl. Cheese-
man / Murray, Fn. 24, S. 59.

47 Auch die bislang wenigen empirischen Félle einer Kohabitation in Afrika lassen keine andere Ver-
mutung zu, denn sie fiihrten zu Instabilitdt und politischer Gewalt. Vgl. Bleck / van de Walle,
Fn. 44, S.79.

48 Im Lichte der Erfahrungen der Einheitsregierung nach 2008 lieBe sich hier auch argumentieren:
Gehort der Premierminister zur Partei(enkoalition) des Prisidenten, ist in der Verfassungswirklich-
keit mit einer noch starker untergeordneten Rolle zu rechnen als dies damals schon der Fall war.

49 Vgl. Leonardo R. Arriola, Patronage and Political Stability in Africa, in: Comparative Political
Studies, 42. Jg. (2009), H. 10, S. 1339-1362.

50 ,.Semi-presidential systems actually make it possible for the president to be even more powerful
than in most pure presidential systems* (4rend Lijphart, Constitutional Design for Divided Soci-
eties, in: Journal of Democracy, 15. Jg. (2004), H. 2, S. 96-109, S. 102).
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die mit der Einfilhrung eines von der Nationalversammlung abrufbaren Premierministers
verbunden ist, steht bei der Kabinettsbesetzung sogar ein parlamentarischer Machtverlust
gegeniiber. In der Gesamtschau institutioneller Regeln ergibt sich die Prasidentendominanz
jedenfalls gerade auch aus der Kombination der Merkmale présidentieller und parlamentari-
scher Systeme®!, etwa wenn der Prisident die Kabinettsmitglieder bestimmt, die zugleich
der Kontrollinstanz Parlament und der eigenen Partei(enkoalition) angehdren.

Uberlegenswert wire insofern, ob nicht ein parlamentarisches Regierungssystem (mit
einem in seinen Kompetenzen stark eingeschriankten Staatsoberhaupt) die bessere Alterna-
tive darstellt, um die Anspriiche der Reforminitiatoren zu erfiillen. Lijphart hat ein ent-
sprechendes Institutionendesign gerade fiir ethnisch gespaltene Gesellschaften empfohlen,
da das politische System dann ohne winner-takes-all-Wahl auskommt, das Kabinett als
kollegiales Entscheidungsorgan gestdrkt und die Wahrscheinlichkeit fiir institutionelle Blo-
ckaden zwischen zwei direkt vom Volk legitimierten Organen reduziert wird.3? Dies ist im
kenianischen Kontext auch keine vollig neue bzw. von auen herangetragene Designoption
(siehe Tabelle 1).

Tab. 1: Typus des Regierungssystems in Kenias Verfassungsgeschichte

Jahr Verfassung(siinderung) | Reformentwurf | Systemtypus Prisident

1963 Verfassung parlamentarisch Jomo Kenyatta
1964 Verfassungsianderung prasidentiell Jomo Kenyatta
2002 CKRC-Entwurf parlamentarisch Daniel arap Moi
2004 Bomas-Entwurf parlamentarisch Mwai Kibaki
2005 Wako-Entwurf présidentiell Mwai Kibaki
2010 Verfassung présidentiell Mwai Kibaki

Eigene Zusammenstellung auf Basis der in den FuBinoten 54 bis 56 angegebenen Literatur.

Ein parlamentarisches System trat schon mit der Unabhingigkeitsverfassung 1963 in Kraft,
bevor nur kurze Zeit spiter auf Betreiben Jomo Kenyattas ein machtvolles Prasidentenamt
etabliert wurde und die Verfassung unter dem neuen Amtsinhaber generell einen autoritiren
Anstrich bekam.> Uberdies war es in den Entwiirfen der Verfassungsreformkommissionen
2002 (Constitution of Kenya Reform Commission, CKRC) und — nach einer Unterbrechung

51 Vgl. auch Oda van Cranenburgh, Restraining executive power in Africa: horizontal accountability
in Africa’s hybrid regimes, in: South African Journal of International Affairs, 16. Jg. (2009), H. 1,
S. 49-68, S. 66.

52 Lijphart, Fn. 50, S.102; siche auch Juan J. Linz, The Perils of Presidentialism, in: Journal of
Democracy, 1. Jg. (1990), H. 1, S. 51-69.

53 Vgl. Ghai, Fn.26, S.209; ausfiihrlich: H.W.O Okoth-Ogendo, The Politics of Constitutional
Change in Kenya since Independence, 1963—69, in: African Affairs, 71. Jg. (1972), H. 282, S. 9—
34.
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des Reformprozesses aufgrund der Parlamentsauflosung durch Président Moi — 2004 vorge-
sehen. Der sogenannte Bomas-Entwurf 2004 (benannt nach dem Hauptverhandlungsort)
wurde allerdings nicht zur Abstimmung in einem Referendum gestellt. Trotz Wahlkampf-
versprechen, die Einfiihrung eines parlamentarischen Systems zu unterstiitzen, erreichte
Mois Nachfolger im Préisidentenamt, Mwai Kibaki, eine Abdnderung des Reformtextes
zugunsten eines prasidentiellen Systems. Dieser dem Volk 2005 vorgelegte Wako-Entwurf
(benannt nach Kibakis Generalsstaatsanwalt Amos Wako) erfuhr schlieBlich eine Niederla-
ge (58 Prozent der Referendumsteilnehmer lehnten ihn ab), vor allem weil sich Odinga und
andere Parteifiihrer angesichts Kibakis Kurswechsel dem Lager der Nein-Kampagne ange-
schlossen hatten.>* Nicht zuletzt spielte die Option eines parlamentarischen Regierungssys-
tems eine Rolle in den Verhandlungen fiir die neue Verfassung 2010. Der présidentielle
Zuschnitt des politischen Systems wurde jedoch beibehalten, auch weil mit diesem Zuge-
stindnis die vorgesehene Dezentralisierung besser durchzusetzen war.>> All dies folgt dem
wenig iiberraschenden Muster, dass die Amtsinhaber bei Verfassungsreformen vorrangig
den eigenen Machterhalt im Blick haben.*¢

Gewiss sind die Folgen einer so weitreichenden Abkehr vom konstitutionellen Status
quo nicht in jeder Hinsicht abzusehen. In Rechnung zu stellen ist aber, dass die in einem
parlamentarischen System voraussichtlich erforderlichen Koalitionsregierungen keine Neu-
erung darstellen wiirden. Auch jetzt schon sind die Présidenten auf Biindnisse mit zahlrei-
chen Parteien angewiesen. Bei einem Systemwechsel bestiinde aber eine vollstdndig und
ausschlieBlich parlamentarisch verantwortliche Regierung. Damit lieBe sich auch die Hoft-
nung verbinden, dass ein solches Design zu stirker institutionalisierten Parteien beitriige,
die bislang meist organisatorisch und programmatisch schwache Zweckbiindnisse auf Zeit
darstellen.’” Dies sollte zumindest fiir ihre wettbewerbsstrukturierende Rolle gelten, in
einem zweiten, voraussetzungsvolleren Schritt aber womdglich auch fiir ihre Mittlerfunkti-
on zwischen Staat und Gesellschaft. Beibehalten werden konnte zudem die jetzt schon giil-
tige, durch die Dominanz des Prisidentenamtes zum Teil aber entwertete Verfassungsnorm,
dass die Zusammensetzung der Exekutive die regionale und ethnische Diversitidt Kenias wi-
derspiegeln soll (Art. 130 II). Sie ist als Arrangement exekutiver Machtteilung auch vorteil-
haft gegeniiber solchen Regeln, die eine Regierungsbeteiligung aller mafigeblichen Parteien

54 Kramon / Posner, Fn. 10, S. 92; siehe auch Jill Cottrell / Yash Ghai, Constitution Making and De-
mocratization in Kenya (2000-2005), in: Democratization, 14. Jg. (2007), H. 1, S. 1-25.

55 Kramon / Posner, Fn. 10, S. 93; Cheeseman / Murray, Fn. 24, S. 55f.

56 Alexander Stroh / Christian von Soest, Den Machterhalt im Blick: Verfassungsreformen in Subsa-
hara-Afrika, GIGA Focus Afrika, Nr. 4 /2011, https://www.giga-hamburg.de/de/publikationen/gig
a-focus/den-machterhalt-im-blick-verfassungsreformen-in-subsahara-afrika (zuletzt eingesehen am
5. Juli 2022); Charles Manga Fombad, Constitution-Building in Africa. The Never-Ending Story
of the Making, Unmaking and Remaking of Constitutions, in: African and Asian Studies, 13. Jg.
(2014), H. 4, S.429-451.

57 Oloo, Fn. 32.
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fordern und damit eine grofle Koalition mit marginalisierter Parlamentsopposition schaf-
fen.%®

In der Gesamtschau ist zumindest die verfassungspolitische Begriindung der Exekuti-
verweiterung wenig liberzeugend. Ob letztere zur Erfiillung der selbst ausgegebenen Ziele
— mehr Inklusivitit sowie eine weniger auf das Prasidentenamt ausgerichtete Wettbewerbs-
struktur — wesentlich beitrdgt, ist fraglich. Beide Ziele wiren grundsitzlich eher zu errei-
chen durch eine Abkehr von einem System mit starker Prasidentendominanz.

1I. Konstitutionalisierung der Rolle des Oppositionsfiihrers

Die formale Anerkennung des Oppositionsfiihrers entstammt einer im Commonwealth ver-
breiteten Tradition, die meist gesetzlich geregelt ist, in Siidafrika aber beispielsweise schon
1909 Eingang in die Verfassung gefunden hat.>® Im BBI-Report wird die konstitutionelle
Verankerung des Amtes nicht ndher begriindet. Sie ist aber ebenfalls im Zusammenhang
mit den oben genannten Zielen der Reforminitiatoren zu sehen. Faktisch besteht jene
Position auch schon umgangssprachlich. Mit der Konstitutionalisierung erfolgt allerdings
eine rechtspolitische Aufwertung, die — im vorliegenden Kontext wesentlich — dem bei der
Prisidentschaftswahl unterlegenen Kandidaten zugutekommen soll. Das Junktim bei der
Amtsbesetzung (zweitplatzierte Person bei der Priasidentschaftswahl und zweitstéirkste Par-
lamentsgruppierung) offenbart im Ubrigen die Annahme der Reformakteure, dass von der
Erweiterung der Exekutive (nur) das Prisidentenlager selbst profitiert und dem hochsten
Oppositionsamt eine kompensatorische Funktion zukommt.

Bei der Bewertung kritisch zu sehen ist, dass beide Besetzungskriterien sehr wahr-
scheinlich, aber nicht zwingend gemeinsam erfiillt werden. Im Falle nicht deckungsgleicher
Platzierungen bei der Prisidentschafts- und Parlamentswahl® birgt die Regelung das Poten-
tial fiir einen Verfassungskonflikt. Aufschlussreich ist hier auch ein afrikanischer Vergleich,
der immerhin elf Fille einer verfassungsrechtlichen Erwéhnung aufweist (siche Tabelle
2).%" Interessant ist zunichst, dass diese nicht nur ehemalige britische Kolonien umfassen
(Niger, Madagaskar, Mauretanien und Senegal) und zugleich in nur wenigen Léndern von

58 Fiir Ubergangsphasen ist eine solche Machtteilung aber sinnvoll, wie auch der Fall Kenia (2008—
2013) zeigt. Ein anderes Beispiel ist die Interimsverfassung Siidafrikas 1994-1999, die Kabinetts-
posten fiir alle Parlamentsfraktionen mit mindestens fiinf Prozent Sitzanteil vorsah. Vgl. Lijphart,
Fn. 50, S. 103.

59 Dean E. McHenry, Formal Recognition of the Leader of the Opposition in Parliaments of the
British Commonwealth, in: Political Science Quarterly 69. Jg. (1954), H. 3, S. 438-452, S. 451.

60 Dies schliefit theoretisch auch Félle ein, in denen die in Présidentschaftswahlen Zweitplatzierten
lediglich zur drittgroBten parlamentarischen Gruppierung gehoren etc.

61 Stellt man nicht auf den Oppositionsbegriff ab, kann der Siidsudan erginzt werden. Dessen Verfas-

sung spricht vom Minority leader, der von der zweitstirksten Parlamentsgruppierung bestimmt
wird (Art. 71).
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einer Anniherung an ein Zweiparteiensystem gesprochen werden kann.®? Insbesondere
offenbart der rechtsvergleichende Blick aber eine grofle Variationsbreite bei den Regeln zur
Amtsbesetzung.

Tab 2.: Konstitutionalisierung der parlamentarischen Oppositionsfiihrerschaft in Afrika

Land Eigener Artikel | Besetzungsregel

Lesotho Nein Fiihrer grofite Oppositionsgruppierung

Niger Nein -

Zimbabwe Nein -

Mauretanien Nein -

Stidafrika Nein Fiihrer grofte Oppositionsgruppierung

Senegal Ja gemif Gesetz

Uganda Ja gemil Gesetz

Mauritius Ja Fiihrer grofite Oppositionsgruppierung*

Sambia Ja gewdhlt von grofiter Oppositionsgruppierung aus allen Opposi-
tionsmitgliedern

Seychellen Ja gewdhlt von gesamter Opposition; kein Mitglied der Présiden-
tenpartei

Madagaskar Nein Einigung unter Oppositionsparteien, sonst: Fithrer grofter Op-
positionspartei

Kenia gemdf3 Ja Fiihrer grofste Oppositionsgruppierung und zweitplatzierte

BBI-Entwurf Person bei Prdsidentschaftswahl

* Ernannt vom Présidenten, der zugleich iiber ein Abberufungsrecht verfiigt.
Eigene Zusammenstellung auf Basis der aktuellen Verfassungen (siehe dafiir: Comparative Constituti-
ons Project; https://www.constituteproject.org/). Stand: Juli 2022.

In einigen Staaten wird die Rolle des Oppositionsfiihrers nur en passant bei der Mitglied-
schaft in verschiedenen Gremien erwihnt: Dies gilt fiir Lesotho (Mitgliedschaft im Council
of State, Art. 95), Niger (Conseil de la République, Art. 69) und Zimbabwe (Geschéftsord-
nungsausschuss des Parlaments, Art. 151). In Mauretanien wird das Amt einmal genannt,
weil dessen Inhaber dem Prisidenten einen Kandidaten fiir den neunkopfigen Verfassungs-

62 Dies hingt stark von den jeweiligen Definitionskriterien ab. Nach Cheeseman (Fn. 9, S. 188) zéhlt
Zimbabwe als Zweiparteiensystem, in dem die beiden grofiten Parteien mindestens 85 Prozent der
Parlamentsmitglieder stellen (wobei die grofite Gruppierung aber unter der Zweidrittel-Schwelle
bleibt). Alexander Stroh (Political Parties and Party Systems, in: Gabrielle Lynch / Peter VonDo-
epp (Hg.), Routledge handbook of democratization in Africa, New York 2000, S. 232-245, S. 234)
spricht gar nicht von diesem Typus und ordnet einige Lénder (etwa Senegal und Mauritius) statt-
dessen als fragmentierte Mehrparteiensystem ein. Ubereinstimmend zihlt Kenia bei beiden Auto-
ren ebenfalls zur letztgenannten Kategorie.
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rat (Conseil constitutionnel) vorschlagen kann. Erstaunlicherweise findet sich unter diesen
vier Fillen nur einmal eine Spezifizierung zur Amtsbesetzung: Nach der lesothischen Ver-
fassung handelt es sich um den Fiihrer der groften Oppositionsgruppierung. Auf dieselbe
Regelung trifft man in Siidafrika, wobei hier lediglich auf eine entsprechende Ausgestal-
tung der Parlamentsgeschiftsordnung verwiesen wird (Art. 57). Im Senegal und in Uganda
wird der Oppositionsfiihrer explizit anerkannt, zugleich aber der Gesetzesvorbehalt erginzt,
dass Status, Rechte und Amtsbesetzung gesetzlich zu regeln sind (Art. 58 bzw. Art. 82A).
Einen Sonderfall stellt Mauritius dahingehend dar, dass der Staatsprésident die Vorsitzen-
den der grofiten oppositionellen Gruppierungen zum Oppositionsfithrer ernennt, zugleich
aber auch iiber einen Ermessensspielraum fiir deren Abberufung verfiigt.%3 Dies 6ffnet einer
missbrauchlichen Verwendung zur Spaltung der Opposition jedenfalls Tiir und Tor. Nur
zwei Verfassungen schreiben eine eigenstindige Wahl durch die Parlamentsopposition vor,
allerdings auf unterschiedliche Weise: In Sambia wird der Oppositionsfiihrer von der grof3-
ten Gruppierung aus allen Oppositionsmitgliedern gewahlt (Art. 74). Die seychellische Re-
gelung sieht vor, dass alle Oppositionsmitglieder den Amtsinhaber bestimmen, wobei zu-
sdtzlich festgehalten ist, dass er nicht der Partei angehdren darf, die den amtierenden Prési-
denten stellt (Art. 84). Eine nur auf den ersten Blick dhnliche Norm findet sich in Madagas-
kar: Wenn sich die Oppositionsgruppierungen nicht auf eine Person einigen, fillt das Fiih-
rungsamt an die Vorsitzenden der parlamentarisch grofiten Oppositionspartei. In verglei-
chender Perspektive enthdlt der verfassungséndernde BBI-Entwurf also eine konkrete, aber
prizedenzlose und potentiell konflikttrichtige Regelung. Bei der Amtsbesetzung wie auch
insgesamt ist im Ubrigen ist auch kein Muster hinsichtlich des Regierungssystems erkenn-
bar: die Seychellen, Sambia und Zimbabwe sind als prasidentielle Systeme einzustufen; Le-
sotho, Mauritius und Siidafrika besitzen ein parlamentarisches Regierungssystem; Mada-
gaskar, Mauretanien, der Niger, der Senegal und Uganda weisen — Duverger folgend — ein
semiprisidenticlles Regime auf.%*

Bedenken mag auch der Umstand begegnen, dass die Opposition selten ein einheit-
liches Gebilde darstellt, sondern aus heterogenen, nicht kooperierenden Gruppierungen
bestehen kann.% In solchen Fillen tangiert die Heraushebung eines Oppositionsamtes die
Chancengleichheit zwischen mehreren Oppositionsfraktionen.® Allerdings finden in Kenia

63 Art. 73 1V lautet: ,,Where the President, acting in his own deliberate judgment, considers that a
member of the Assembly, other than the Leader of the Opposition, has become the leader in the
Assembly of the opposition party having the greatest numerical strength in the Assembly or, as the
case may be, the Leader of the Opposition is no longer acceptable as such to the leaders of the
opposition parties in the Assembly, the President may revoke the appointment of the Leader of the
Opposition.”

64 Duverger (Fn. 13). Vgl. auch van Cranenburgh, Fn. 51, S. 52.

65 Dies wird legitimatorisch, namlich mittels der Wahl durch alle Oppositionsmitglieder, nur auf den
Seychellen beriicksichtigt.

66 Vgl. auch Pascale Cancik, Parlamentarische Opposition in den Landesverfassungen. Eine verfas-
sungsrechtliche Analyse der neuen Oppositionsregelungen, Berlin 2000, S. 224.
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regelméBig schon vorab Oppositionskoalitionen zusammen, die die Wahrscheinlichkeit fiir
eine fragmentierte Opposition aus anndhernd gleichstarken Gruppierungen verringern.®’
Wichtig ist zudem, dass die Heraushebung des Amts keine Monopolisierung von Opposi-
tionsbefugnissen bedeutet. Im Einklang damit kann beispielsweise ein gesetzlich oder ge-
schéftsordnungsrechtlich verankertes Recht auf die erste Regierungserwiderung bestehen,
auf die in der Plenardebatte aber weitere Stimmen der (pluralistischen) Opposition folgen.%®
Eine gewisse Ungleichbehandlung ist nicht nur faktisch kaum zu beseitigen, sondern in der
Gesamtabwigung auch hinnehmbar, da der Rolleninhaber als Gegenspieler zur Regierungs-
spitze fungieren soll.

Ungeachtet jener Monita ist die Konstitutionalisierung des hochsten Oppositionsam-
tes in der Summe aber zu begriilen, denn damit wird die demokratickonstitutive Rolle
parlamentarischer Opposition von Verfassung wegen anerkannt — mit der entsprechenden
Ausstrahlungswirkung auf das nachgeordnete Recht. Beispielgebend ist hier etwa die 1999
in der (Vorgénger-)Verfassung etablierte Parliamentary Service Commission, die der Aus-
gangspunkt fiir eine nachhaltige rechtliche Stirkung des Parlaments war und damit als
Meilenstein in der kenianischen Parlamentsgeschichte zu begreifen ist.® In der présidentiell
ausgerichteten Gewinnlogik mit ihrem gesellschaftlichen Spaltungspotential erfdhrt auf3er-
dem der dem Wahlverlierer zufallende Posten eine etwas hohere Gewichtung als bisher.
Diesem Zweck forderlich wire insofern auch, wenn die verfassungsrechtlich-normative
Heraushebung des Amtes von einer entsprechenden institutionellen Ressourcenausstattung
auf der Ebene des einfachgesetzlichen oder geschiftsordnungsrechtlichen Parlamentsrecht
begleitet wird, wie dies auch der BBI-Bericht betont.”® In einer breiteren Perspektive ist
schlieBlich der symbolische Wert nicht zu unterschitzen, auf den McHenry schon vor
knapp 70 Jahren hinwies: ,,The Leader of the Opposition stands as a symbol of tolerance
and of faith in the deliberative process in a world deluged with autocracy.*7!

E. Ein gemischtes Bild

Verfassungsreformversuche verdienen auch dann Aufmerksamkeit, wenn sie nicht von
Erfolg gekront sind. Sie bieten Aufschluss iiber die Rechtsbindung von Politik, die Inter-
essen der Akteure bei der Festlegung der wichtigsten rechtlichen Spielregeln wie iiber
den Prozess der Mehrheitsbildung jenseits der Alltagspolitik. Nicht zuletzt konnen sie zu
einem spéteren Zeitpunkt wieder aufgenommen und abgeschlossen werden, wobei dann
das Wissen iiber die bisherigen Verhandlungsverldufe und -inhalte als geronnene Erfahrung

67 Vgl. Kadima / Owuor, Fn. 32.
68 Vgl. Cancik, Fn. 66, S.227.
69 Vgl. Aringo Oloo, Fn. 11.

70 ,.Stakeholders stressed that the Office [of the Leader of the Opposition] should be provided with
adequate financial and technical support to enable it to effectively discharge its role of holding the
Government to account.” BBI-Bericht, Fn. 6, S. 10.

71 McHenry, Fn. 59, S. 452.
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zur Verfiigung steht. Verfassungsdnderungen finden insofern immer vor dem Hintergrund
vergangener (erfolgreicher wie auch misslingender) Verfassungspolitik statt.

Bei der verfassungspolitischen Bewertung der kenianischen BBI-Reform ergibt sich in
der Gesamtschau in mehrerer Hinsicht ein gemischtes Bild. Ihr prozedurales Scheitern kann
zunéchst einmal als rechtsstaatlicher Erfolg gewertet werden, wéhrend man es zugleich
inhaltlich bedauern mag, dass die vielféltigen verfassungsrechtlichen Malnahmen zur Stér-
kung des gesellschaftlichen Zusammenhalts nicht verwirklicht wurden. Hinsichtlich der
niher untersuchten Anderungen im Bereich des konstitutionellen Parlamentsrechts fallt es
allerdings schwer, durchweg von einer vertanen Chance zu sprechen. Zu diesem Urteil
kommt man jedenfalls, wenn man die Ziele der Reforminitiatoren zugrunde legt. Die
geplante Erweiterung der Exekutive durch die Einflihrung eines Premierministerpostens
verdndert die présidentenzentrierte Gewinnlogik kenianischer Politik kaum. Eher noch
kann sie dazu beitragen, die ethnische Reprisentativitit (Inklusivitit) der Regierung zu
erhdhen, die aber ohnehin schon durch eine entsprechende Verfassungsregel gefordert und
die faktisch notwendigen Parteienbiindnisse befordert wird. Insbesondere mit Blick auf
die politische Wettbewerbsstruktur wére eine Reform, die stirker an der Machtfiille des
Prisidentenamtes ansetzt, verfassungspolitisch iiberzeugender gewesen.”?

Weniger in begriindungstheoretische Engpdsse begeben sich die Reforminitiatoren hin-
sichtlich der Konstitutionalisierung des Oppositionsspitzenamtes. Mit ihr wird nicht nur
die demokratiekonstitutive Rolle parlamentarischer Opposition im wichtigsten politischen
Organisationsstatut anerkannt. Begleitet von entsprechenden gesetzlichen Regeln, die bei-
spielsweise bei der Ressourcenausstattung des Amts ansetzen, wird vor allem der (prasiden-
tielle) Wahlverlierer stirker als bislang pramiert. Blickt man tiber die Exekutive hinaus,
kommt dies auch der Inklusivitdt kenianischer Politik und damit der Reprdsentations-
und Integrationsleistung des politischen Systems zugute. Allerdings birgt die angedachte
Besetzungsregel Konfliktpotential.

Wie immer im Bereich komplexen Verfassungsdesigns kann auch hier nicht abschlie-
Bend beantwortet werden, wie sich Regeldnderungen tatsdchlich langfristig auswirken. So
kann man zwar plausibel annehmen, dass eine stirkere Rolle des Parlaments und eine
Heraushebung des Oppositionsfiihrers geeignete Maflnahmen zur Erfiillung der Reform-
ziele sind. Sie konnen angesichts anspruchsvoller Funktionsbedingungen demokratischer
Parlamente, die unter anderem auf hinreichend institutionalisierte Parteien angewiesen sind,
aber nur ein Baustein sein. Das konstitutionelle Regelwerk setzt wichtige Anreize, kann
aber keine empirischen Konsequenzen erzwingen. Insofern kommt es auf das Verhalten
vor allem politischer Fiihrungsfiguren an, die in der politischen Auseinandersetzung bei-

72 Dies spricht nicht grundsitzlich gegen eine Exekutiverweiterung, die Vorteile mit sich bringen und
im Lichte komplexer Verhandlungsprozesse eine wohliiberlegte und zugleich allein umsetzbare
Option darstellen kann. Aulerdem konnen Regelungsdetails den Ausschlag geben: Ein Premiermi-
nister, der ausschlieBlich vom Parlament abberufen werden kann und zudem im Verfassungswort-
laut nicht auf eine Rolle als présidentieller Erfiilllungsgehilfe beschrinkt ist, diirfte das winner-ta-
kes-all-Prinzip deutlicher begrenzen.
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spielsweise demokratische Rechenschaft einfordern, ohne iiber Gebiihr auf eine ethnisch
instrumentalisierbare Polarisierung zu setzen. Schwer genug ist es, als Verfassungsgeber
bzw. verfassungsdndernder Gesetzgeber die richtige Balance zwischen Wettbewerb und
Inklusion zu finden. Die Verfassung ist aber auch angewiesen auf den politischen Willen,
ihre Regeln mit Leben zu fiillen, sowie das dafiir notwendige Vertrauen zwischen den
politischen Eliten wie auch zwischen den Reprisentanten und Reprisentierten.”

73 Vgl. auch Cheeseman, Fn. 9, S. 230f.



https://doi.org/10.5771/2363-6270-2023-1-3
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Abstract
	A. Ausgangspunkt und Inhalte der Reforminitiative
	I. Die Building Bridges Initiative als umfassendes gesellschaftliches Reformwerk
	II. Konstitutionelle Neujustierungen im Bereich von Nationalversammlung und Exekutive

	B. Verfassungsänderungsverfahren und das Scheitern der Reforminitiative
	C. Der Reformprozess im Kontext der Präsidentschaftswahlen
	D. Wie sind die vorgeschlagenen parlamentsrechtlichen Veränderungen zu bewerten?
	I. Gestaltung der Beziehung von Parlament und Regierung
	II. Konstitutionalisierung der Rolle des Oppositionsführers

	E. Ein gemischtes Bild

